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RS OGH 1978/9/12 3Ob116/78,
3Ob119/83

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1978

Norm

ABGB §294 A2

EO §37 Ac

EO §252 Abs1

Rechtssatz

Ein Dritter, der an einzelnen Gegenständen, die als Zubehör einer Liegenschaft behandelt werden, ein die Exekution

hinderndes Recht behauptet, ist zur Widerspruchsklage berechtigt. Von dieser Ausnahme abgesehen, ist im

Exekutionsverfahren unter Auschluß des Rechtsweges zu entscheiden, ob ein bestimmter Gegenstand als Zubehör

anzusehen ist.
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